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Komplizierte Regeln zum Abzug von Kinderbetreuungskosten
Presseinformation

Aus aktuellem Anlass verweist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) auf die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten. Diese sind seit 2006 bereits ab dem ersten Euro begünstigt. Die Regeln sind jedoch vielschichtig. Klarheit versucht das Bundesfinanzministerium mit dem jüngst veröffentlichten Anwendungsschreiben vom 19. Januar 2007 zu schaffen. Auf einige Besonderheiten dazu macht nachfolgend der NVL aufmerksam:

Eltern sollten bei der Steuererklärung für das Jahr 2006 nicht vergessen, die Kinderbetreuungskosten für ihre Kleinen geltend zu machen. Bisher konnten Aufwendungen erst ab einer bestimmten Höhe angerechnet werden. Jetzt sind diese Kosten bereits ab dem ersten Euro abzugsfähig. 

Es sind jedoch einige Regeln zu beachten, betont Marlies Spargen vom NVL. So unterscheidet der Fiskus bei der Abzugsfähigkeit nicht nur nach dem Alter des Kindes, sondern auch nach der Tätigkeit der Eltern. Berufstätige Eltern können die Kosten wie Werbungskosten von Geburt bis zum vollendeten 13. Lebensjahr des Kindes absetzen. Arbeitet nur ein Elternteil, sind Aufwendungen nur für Kinder vom 3. bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bzw. im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen begünstigt. Sonderregeln greifen bei Krankheit, Behinderung oder Ausbildung. Grundsätzlich sind zwei Drittel der Kosten bis maximal 4.000 Euro pro Kind absetzbar. Bei nicht verheirateten Eltern kann jeder die selbst getragenen Aufwendungen begrenzt bis max. 2.000 € beantragen.
Die Kosten sind stets nachzuweisen, eine Pauschale gibt es nicht.  Als Nachweis wird bei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen bzw. Minijobs der Arbeitsvertrag verlangt. Möglich ist auch die Beschäftigung von Au-pair- Mädchen. Hier ist jedoch eine genaue Aufschlüsslung des Betreuungsanteils erforderlich. Bei der Unterbringung der Kinder in öffentlichen oder privaten Einrichtungen genügt deren Bescheinigung. Betreuen Verwandte das Kind, sind Verträge wie unter Fremden erforderlich. Wichtig ist in allen Fällen der Beweis der Zahlung per Überweisung. Barzahlungen werden nicht anerkannt. Abschließend verweist der Verband darauf, dass Kosten für Nachhilfeunterricht, die Vermittlung von besonderen Fähigkeiten, wie Musikunterricht u.a. sowie Freizeitbetätigungen nicht begünstigt sind.
Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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